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RS OGH 1983/1/20 6Ob708/82,
6Ob563/86

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1983

Norm

ABGB §1346 E

Rechtssatz

Die Meinung, aus § 1346 ABGB ergebe sich, daß mündliche Nebenabreden oder Ergänzungen nicht wirksam seien, ist

verfehlt. Nur die Verp8ichtungserklärung des Bürgen muß schriftlich abgegeben werden. Die Formvorschrift bezieht

sich nicht auf den ganzen Bürgschaftsvertrag; rechtsverbindliche Erklärungen des Gläubigers betre;end den

Bürgschaftsvertrag bedürfen daher nicht der Schriftform.
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